
Max Gröschel

* 29.9.1892 (Dresden), † 23.6.1951 (Dresden)
Messerschmied; nach eigenen Angaben 1926–1933 SPD; 1931 
SS, 1932 NSDAP; mehrfach vorbestraft; 1939 Wachmann im KZ 
Flossenbürg; April 1940 bis 1942 KZ Neuengamme, anschließend 
weitere KZ; Oktober 1945 Verhaftung; Dezember 1949 Verurtei-
lung zu lebenslanger Haft, nach Revision Todesurteil wegen Ver-
brechen im KZ Neuengamme, Hinrichtung.
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Max Gröschel

Max Gröschel, geboren am 29. September 1892 in Dresden 
als Sohn eines Schuhmachers, lernte den Beruf des Messer-
schmieds. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg und kam 1918 
für zwei Jahre in französische Kriegsgefangenschaft. Von 
1921 bis 1926 arbeitete Gröschel als Polizist. Wegen Miss-
handlungen im Dienst wurde er entlassen und 1929 ver- 
urteilt. Er leitete ab 1930 ein Lebensmittelgeschäft bis zu 
dessen Insolvenz und war danach Gelegenheitsarbeiter. 
Nach eigenen Aussagen vor Gericht 1945 war er zwischen 
1926 und 1933 SPD-Mitglied. Nachweislich war Gröschel 
seit 1931 Mitglied der SS. Bereits seit 1930 besuchte er 
NSDAP-Versammlungen und vertrieb seit 1932 NS- 
Propagandamaterial. Anfang der 1930er-Jahre wurde  
Gröschel wegen Kindesmisshandlung zu vier Monaten  
Gefängnis verurteilt.

1933–1945

1939 wurde Gröschel als Wachmann im KZ Flossenbürg 
eingesetzt, im April 1940 kam er ins KZ Neuengamme. Hier 
war er als Kommandoführer vor allem bei den Häftlingen im 
Kommando Elbe als hemmungsloser Schläger gefürchtet. 
1942 war er einige Zeit Leiter der Gerätekammer, bevor er 
ins Frauen-KZ Ravensbrück und 1943 ins KZ Riga versetzt 
wurde. Nach eigenen Angaben sei er von einem SS- und 
Polizeigericht 1944 wegen Gefangenenbegünstigung zu 
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14 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Gröschel war 
mehrere Male verheiratet und hatte zwei Kinder.

Nach Kriegsende

Max Gröschel, der nach dem Krieg in Dresden als Bauarbeiter 
beschäftigt war, wurde im Oktober 1945 wegen Feld- 
diebstahls verhaftet. Auf Nachfrage, welchen Beruf er  
vor Kriegsende ausgeübt habe, gab er im Verhör an,  
SS-Oberscharführer gewesen zu sein. Im Dezember 1948 
wurde vor dem Landgericht Dresden Anklage gegen  
Gröschel erhoben. Ein während des Prozesses erstelltes 
psychiatrisches Gutachten beschrieb den Angeklagten als 
„gemütlosen Psychopathen“; ihm fehlten Mitleid und „die  
Forderungen des Gewissens“. Gröschel sei aber zurechnungs- 
und schuldfähig. Am 5. Dezember 1949 wurde er zu  
lebenslanger Haft verurteilt. Gröschel und auch die Staats-
anwaltschaft legten Revision ein. Am 21. Dezember 1950 
wurde er daraufhin nach einer Entscheidung des DDR- 
Justizministeriums von der 1. Großen Strafkammer des 
Landgerichts Dresden zum Tode verurteilt. Das Gericht 
bewertete insbesondere eine neu vorgelegte Aussage zu 
Gröschels grausamem Verhalten im Kommando Elbe des 
KZ Neuengamme als ausschlaggebend für die Erhöhung 
des Strafmaßes. Max Gröschel wurde am 23. Juni 1951 im 
Innenhof des Dresdner Landgerichts am Münchner Platz 
hingerichtet.
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bekannt gewordene Zeugenaus-
sage zu Gröschels Verhalten als 
Kommandoführer des Komman-
dos Elbe im KZ Neuengamme bei. 
Das Kommando, in dem schwerste 
körperliche Arbeiten verrichtet 
wurden, gehörte zu den Einsatz-
orten des KZ Neuengamme mit 
den höchsten Todesraten.

(BStU, Außenstelle Dresden, 66/49)

Am 21. Dezember 1950 erging 
durch die 1. Große Strafkammer 
des Landgerichts Dresden das 
Todesurteil nach Kontrollratsge-
setz Nr. 10 gegen Max Gröschel. 
Zur Verschärfung des Urteils 
gegenüber der zuvor ausgespro-
chenen lebenslangen Haftstrafe 
trug wesentlich eine erst 1950 
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Gröschel, SS-OScha [Oberscharführer], Sachse, 1940–
1942 Kommandoführer Kanalbau Dove Elbe, später Leiter 
der Gerätekammer, [war] ein Feind der Polen, Zigeuner 
und Juden. Ich selbst habe in seinem Kommando gear-
beitet. Die Arbeiten an den Loren mussten im Laufschritt 
verrichtet werden. Er selbst war [immer] mit dem Knüppel 
hinterher. 

Ewald Gondzik. Bericht, 13.9.1945. (ANg)

Mitte 1940 fing das Kommando [Dove Elbe] mit einer 
Stärke von […] bis zu 400 Häftlingen an. Die Arbeitsstelle 
war 5–6 km […] entfernt und musste in einer Stunde 
zurückgelegt werden. Diesen Weg mussten die Häftlinge 
jeden Tag […] ohne oder mit sehr schlechter Schuhbe-
kleidung machen.
Schon während des Anmarsches zur Arbeit wurden die 
Häftlinge, die nicht schnell genug mitkommen konnten, 
getreten und von den Posten mit Gewehrkolben geschlagen. 
Trat jemand aus der Reihe, um seinen aufgegangenen 
Schuh zu binden, wurde er wegen „Fluchtversuch“ er-
schossen. Auftrag dazu hatte der damalige Kommando-
führer SS-OScha [Oberscharführer] Gröschel und sein 
Stellvertreter SS-UScha [Unterscharführer] Kuballa gege-
ben.

Ewald Gondzik. Bericht, 13.11.1945. (ANg)
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Am 23. Juni 1951 wurde Max  
Gröschel im Innenhof des Dresdner 
Landgerichts am Münchner Platz 
hingerichtet. Dieses in der DDR 
verhängte Todesurteil ist das ein-

zige, das von einem deutschen 
Gericht gegen einen Angehörigen 
der SS wegen seiner Taten im 
KZ Neuengamme ausgesprochen 
und vollstreckt wurde.

(BStU, Außenstelle Dresden, 66/49)


